
In den Netzentgelten sind die Kosten für die Nutzung des Stromnetzes der Gemeindewerke Partenstein
sowie des Netztes des vorgelagerten Netzbetreibers, die Kosten der Systemdienstleistungen und der 
Ausgleich für die im Verteilnetz verursachten elektrischen Verluste enthalten.

Daneben werden Entgelte für die Messung und die Abrechnung der Inanspruchnahme unseres Strom-
netzes sowie für den Messstellenbetrieb erhoben.

Die Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe, Mehrkosten aus dem KWK-Gesetz, der Umlage
gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, der Off-Shore-Haftungsumlage gemäß § 17 EnWG und der Umlage aufgrund
der Verordnung über die Verinbarungen zu abschaltbaren Lasten.

Sämtlich nachstehend genannten Preise sind Netto-Preise, denen noch die jeweils gültige Umsatzsteuer
(z. Zt. 19%) hinzugerechnet wird.

1. Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung

1.1 Preise für Netznutzung (Netzentgelte)

Benutzungs- Arbeitspreise
dauer in ct pro kWh

Mittelspannung < 2.500 h/a 8,76 3,010
> 2.500 h/a 69,73 0,580

Umspannung (MS/NS) < 2.500 h/a 9,56 3,450
> 2.500 h/a 85,70 0,410

Niederspannung < 2.500 h/a 13,27 4,020
> 2.500 h/a 86,61 1,090

1.2 Preise für Messung, Abrechnung sowie Messstellenbetrieb

Messung Abrechnung insgesamt
in € pro Jahr in € pro Jahr in € pro Jahr

Mittelspannung 350,00 630,00 220,00 1.200,00

Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz: 27,82

Umspannung/Niederspannung 300,00 300,00 220,00 820,00

Preisabschlag für kundenseitig gestellten Wandlersatz: 27,82

Wird die zur Datenübertragung erforderliche Telekommunikationsanlage vom Kunden gestellt, reduzieren
sich die Preise für den Messstellenbetrieb um 70.00 €/Jahr

Sofern die Datenlieferung nur monatlich anstatt täglich erfolgt, reduzieren sich die Preise für die 
Messung um 36,00 €/Jahr.

Bei Enthahme in Mittelspannung und Messung in Niederspannung berechnen wir zum Ausgleich der
Umspannverluste einen Aufschlag von 2 % auf die Arbeitspreise.

1.3 Preise für Blindstromlieferungen

Blindstromlieferungen werden ab einem cos φ kleiner 0,9 zusätzlich in Rechnung gestellt. 
Der Preis für Blindstromlieferungen beträgt 1,28 ct/kVarh
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2. Entgelte für Reserve-Netzkapazität bei Ausfall von Erzeugungsanlagen

Zur Absicherung des Ausfalls einer Erzeugungsanlage kann für den Zeitpunkt und den Umfang des Reserve-
strombezuges eine Reserve-Netzkapazität beim Netzbetreiber bestellt werden. Die Reserve-Netzkapazität
kann maximal bis zur Höhe der Netto-Engpassleistung der betroffenen Erzeugungsanlage in Anspruch
genommen werden. Die Entgelte richten sich nach der Zeitdauer der Inanspruchnahme. Der Abrechnungs-
zeitraum beträgt ein Jahr. Eine unterjährige Abrechnung ist nicht möglich.

Entnahme bis 200 h/a bis 400 h /a bis 600 h/a
in €/kW*a in €/kW*a in €/kW*a

Mittelspannung 30,07 36,08 42,10

Umspannung MS/NS 30,32 36,38 42,45

Niederspannung 45,52 54,63 63,73

3. Entnahmestellen ohne Leistungsmessung

3.1. Preise für die Netznutzung (Netzentgelte)

Grundpreis Arbeitspreis
in Ct pro Jahr in Ct pro kWh

Tarifkunden / Kleinkunden 24,00 5,72

Heizstrom / Speicherheizung / unterbrechbare Lastprofile 0,00 2,00
Sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 0,00 2,00

3.2. Messung und Abrechnung von Lastgang und Energie

Messung Abrechnung insgesamt
in € pro Jahr in € pro jahr in € pro Jahr

Eintarifzähler 3,00 9,85 12,00 24,85

Zweitarifzähler 3,80 15,18 12,00 30,98
Schaltgerät (für Doppeltarifzähler) 12,08
Wandler 27,82

Zweitarif-2-Richtungszähler 15,00 20,00 15,00 50,00

Intelligente Messeinrichtung 10,00 20,00 15,00 45,00

Pre-Payment-Zähler 15,00 45,00 15,00 75,00

Funk-Modem (z. B. GSM) 90,00

Festnetz-Modem 70,00

Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
Umsatzsteuer.

Weitere Entgelte für sonstige Dienstleistungen erhalten Sie auf Anfrage.
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